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Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB für das 
Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 351a „ASV 
Fürth West Sportgelände“ für den 
Bereich an der Heilstättenstraße 
und der Paul-Keller-Straße, Ge-
markung Dambach bzw. Stadt-
wald
hier: Öffentliche Unterrichtung über 
die Ziele und Zwecke des oben ge-
nannten Bauleitplanverfahrens
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 
21. September 2005 das Verfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplans 
351a „ASV Fürth West“ förmlich ein-
geleitet (Aufstellungsbeschluss). 
Um die Voraussetzungen zur Ver-
wirklichung einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung zu schaffen 
und eine den allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Ar-
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beitsverhältnisse gerecht werdende 
bauliche Nutzung im Sinne des § 1 
Abs. 5 BauGB zu gewährleisten, ist 
im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 351a unter anderem 
beabsichtigt:
- ein „allgemeines Wohngebiet“ im 
Sinne des § 4 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) festzusetzen. Die 
Gebäudehöhen sollen vier Vollge-
schosse und zusätzlich ein zurückge-
setztes Geschoss nicht überschreiten.
- Die Sicherung und ökologische Auf-
wertung des Waldrandes wird durch 
einen Schutzabstand des wertvollen 
Baumbestandes von den Baugrenzen 
gewährleistet.
Im Rahmen des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplans wurde 
auch der Entwurf eines Umweltbe-
richts und einer FFH Vorprüfung er-
stellt, welche mit eingesehen werden 
können.
Nachdem im Zeitraum vom 17. März 
bis zum 4. April 2011 gem. § 3 Abs. 

1 BauGB die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit stattfand, hat der 
Bauausschuss mit Beschluss vom 30. 
November 2011 den Entwurf zur Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 351a 
einschließlich Begründung und Um-
weltbericht gebilligt und seine öffent-
liche Auslegung beschlossen.
Ort und Zeit der Möglichkeit der 
Einsichtnahme:
Die Beteiligung der Öffentlichkeit be-
ginnt am 28. Dezember 2011 und en-
det am 3. Februar 2012. Der Entwurf 
zur Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 351a einschließlich der jeweili-
gen Begründung sowie die vorliegen-
den umweltbezogenen Informationen 
können im Stadtplanungsamt im 
Technischen Rathaus, Hirschenstraße 
2, im II. Stock (Ebene 2.2) von Mon-
tag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 
Uhr und Freitag von 7.30 bis 12.30 
Uhr eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können 
Anregungen vorgebracht werden. 

Die Anregungen sind in mündlicher 
Form, in schriftlicher Form oder zur 
Niederschrift vorzubringen. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben. 
Auf Wunsch werden durch das Stadt-
planungsamt auch Auskünfte erteilt. 
Gesonderte Termine können beim 
Abteilungsleiter telefonisch unter 
974-33 14 vereinbart werden.
Fürth, 7. Dezember 2011, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bau-
ordnung (BayBO)
Vorhaben: Errichtung einer Balkon-
anlage
Grundstück: Hirschenstraße 39, Ge-
markung Fürth, Flur-Nummer 1173
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1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Stadt Fürth für das Haushalts-
jahr 2011

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung erlässt die Stadt Fürth fol-
gende 1. Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1
1) Der als Anlage beigefügte Nach-
tragshaushaltsplan wird hiermit fest-
gesetzt; dadurch werden

2) unverändert
3) unverändert
4) unverändert
5) unverändert
6) unverändert

§ 2
unverändert

§ 3
unverändert

§ 4
unverändert

§ 5
unverändert

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung 
tritt mit dem 1. Januar 2011 in 
Kraft.

II.

Vorstehende Satzung wurde vom 
Stadtrat am 23. November 2011 be-
schlossen. Eine rechtsaufsichtliche 

erhöht um 
- Euro -

vermindert 
um - Euro -

und damit der Gesamtbe-
trag des Haushaltsplans 
einschl. des Nachtrags

gegenüber 
bisher 

- Euro -

auf
nunmehr 
verändert

-Euro -
im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 2 121 929 290 250 315 292 372 244
die Ausgaben 2 121 929 290 250 315 292 372 244
und im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 3 556 341 54 124 587 50 568 246
die Ausgaben 3 556 341 54 124 587 50 568 246

Genehmigung durch die Regierung 
von Mittelfranken war nicht erfor-
derlich, da die Satzung keine ge-
nehmigungspflichtigen Bestandteile 
enthält.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt 
und amtlich bekannt gemacht.

III.

Die Haushaltssatzung liegt gem. Art. 
65 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern i.V.m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung wäh-
rend des ganzen Jahres im Amtsge-
bäude Süd, Schwabacher Straße 170, 
Zimmer 213, innerhalb der allgemei-
nen Geschäftsstunden zur Einsicht 
bereit.
Fürth, 9. Dezember 2011, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister 

Verbandsversammlung des 
Wasserverbandes Knoblauchs-
land, Körperschaft des öffentli-
chen Rechts, Hofwiesenweg 11, 
90427 Nürnberg
Als Verbandsvorsteher des Wasser-
verbandes Knoblauchsland lade ich 
Sie nach § 15 der Verbandssatzung 
zu unserer Verbandsversammlung 
am Montag, 6. Februar 2012, 19 
Uhr, nach Neunhof, „Altes Forst-
haus“, Untere Dorfstraße 6, ein und 
bitte um Ihr Erscheinen.
Ist eine Beschlussfähigkeit bis zu 
obigem Zeitpunkt nicht erreicht, ist 
die erneute Versammlungsladung 
um 19.30 Uhr nach § 17 der Sat-
zung hiermit gegeben.
Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung (Ver-

bandsvorsteher)
2.  Unterrichtung über die Angele-

genheiten des Verbandes
3. Wahl der Schaubeauftragten

Antragsteller: Maximilian Baumer, 
Hirschenstraße 39, 90762 Fürth
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO 
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) die Bau-
genehmigung für o. g. Bauvorhaben.
Die Baugenehmigung bedarf gemäß 
Art. 68 Abs. 2 Satz 2 BayBO keiner 
Begründung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen vier Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) 
gegen diesen Bescheid hat keine auf-
schiebende Wirkung (§ 212a Abs. 1 
Baugesetzbuch - BauGB). Möglich 
ist ein Antrag zum Verwaltungsge-
richt Ansbach, die aufschiebende 
Wirkung der Klage wieder herzustel-
len (§§ 80a i. V. m. 80 Abs. 5 Verwal-
tungsgerichtsordnung - VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 21. Juni 
2007 wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Kla-
geerhebung in elektronischer Form 
(zum Beispiel durch E-Mail) ist un-
zulässig. Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 1. Juli 2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten.
Hinweis:

Die Rechtsmittelfrist beginnt mit dem 
Tag der Veröffentlichung des Bes-
cheides in der StadtZEITUNG der 
Stadt Fürth.
Die Akte des Genehmigungsver-
fahrens kann bei der Bauaufsicht, 
Hirschenstraße 2, Zimmer 139, ein-
gesehen werden. 

Festsetzung und Entrichtung der 
Grundsteuer
Hinweis auf die Höhe der Grundab-
gaben (Müllabfuhr-, Straßenreini-
gungsgebühren sowie Einleitungs-
gebühren) für das Kalenderjahr 
2012
Vorbehaltlich der Erteilung schrift-
licher Grundsteuerbescheide 2012 
wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes vom 7. August 
1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2000 (BGBl. I S. 1790), die Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2012 in 
gleicher Höhe wie im Vorjahr festge-
setzt. 
Abgabenpflichtige, die keinen Grund-
abgabenbescheid 2012 erhalten, ha-
ben die gleichen Grundabgaben wie 
im Kalenderjahr 2011 zu entrichten.
Für diese treten mit dem Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung die glei-
chen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Abgabebescheid für 2012 zugegan-
gen wäre. Die Grundabgaben werden 
zu je einem Viertel ihres Jahresbetra-
ges am 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November fällig.
Soweit Abgabenpflichtige von der 
Möglichkeit des § 28 Abs. 3 Grund-
steuergesetz (= Jahreszahler) Ge-
brauch machten, sind die Abgaben 
am 1. Juli 2012 in einer Summe zur 
Zahlung fällig.
Diese öffentliche Grundsteuerfestset-
zung gilt zwei Wochen nach dem Tag 
der Veröffentlichung als bekanntge-
geben.
Fürth, 1. Dezember 2011
Stadt Fürth, Stadtkämmerei 

Festsetzung und Entrichtung der 
Hunde- und Zweitwohnungssteu-
er für das Kalenderjahr 2012
Die Stadt Fürth weist darauf hin, dass 
die Hunde- und Zweitwohnungs-
steuer für das Steuerjahr 2012 zum 
1. Februar 2012 zur Zahlung fällig 
wird. Die Hunde- bzw. Zweitwoh-
nungssteuer ist unter Angabe des 
Kassenzeichens an die Stadtkasse zu 
überweisen. Der Steuerbetrag und 
das Kassenzeichen sind dem letzten 
Hundesteuer- bzw. Zweitwohnungs-

steuerbescheid zu entnehmen. Diese 
Bescheide gelten bis sie durch einen 
neuen ersetzt oder geändert werden.
Für das Steuerjahr 2012 werden keine 
neuen Hundesteuer- und Zweitwoh-
nungssteuerbescheide zugesandt.
Fürth, 30. November 2011
Stadt Fürth, Stadtkämmerei 
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Arbeitspreise Grundpreise jährlich

Netto Brutto Netto Brutto

ct/kWh €/MWh ct/kWh €/MWh €/kW €/kW
Wärmelieferung 7,16 71,60 8,52 85,20 40,86 48,62

Arbeitspreise Messpreise Grundpreise jährlich

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

€/m³ €/m³ €/Jahr €/Jahr €/m² €/m²
Trinkwarmwasser* 7,16 8,52 18,40 21,90 1,55 1,84
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4.  Jahresrechnung und Haushalts-
plan
-  Feststellung der Jahresrech-

nung 2011
-  Feststellung des Haushaltspla-

nes 2012
5.  Wahl des Vorstandes
a)  Vorsteher
b)  Vorstandsmitglieder und Stell-

vertreter
6.  Projekt Bewässerungsoptimie-

rung
7.  Hinweise auf das neue Bereg-

nungsjahr
8.  Anhörung von Mitgliedern
9. Sonstiges
Norbert Beier, Verbandsvorsteher

Einziehung von öffentlichen Ver-
kehrsflächen
Im Vollzug des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Oktober 1981 (GVBl. S. 448, 
berichtigt 1982, S.149, BayRS 91-1-

I) wird bekannt gegeben:
Es ist beabsichtigt eine Teilfläche 
des als Eigentümerweg gewidmeten 
Grundstückes Fl.Nr. 66 Gem. Burg-
farrnbach (Hirschgartenweg) einzu-
ziehen.
Der Lageplan und die Verfügung zu 
dem Verfahren können im Tiefbau-
amt, Hirschenstraße 2, Zimmer 223, 
Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 
Uhr, eingesehen werden.
Fürth, 5. Dezember 2011, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister 

Hinweis: Wir bitten alle Mitglieder 
Änderungen, zum Beispiel Hof-
übergabe, Verpachtung von Ver-
bandsflächen, Besitzänderungen 
usw., rechtzeitig im Verbandsbüro 
zu melden. 

Ungültigkeitserklärung eines 
Dienstsiegels
Das Dienstsiegel der ehemaligen 
Volksschule Fürth – Pfisterstraße 
ist abhanden gekommen. Es trägt 
das kleine Bayerische Staatswap-

pen, den Umdruck (oben) *BAY-
ERN*, und (unten) – innere Zeile 
unter dem Siegel (Hauptschule) 
sowie äußere Zeile – Volksschule 

Fürth, Pfisterstraße 25. Das Dienst-
siegel wird hiermit für ungültig 
erklärt. Vor Missbrauch wird ge-
warnt. 

Apotheken-Nachtdienste

Mittwoch 21.12.2011 Nr. 2
Donnerstag 22.12.2011 Nr. 3
Freitag 23.12.2011 Nr. 4
Samstag 24.12.2011 Nr. 5
Sonntag 25.12.2011 Nr. 6
Montag 26.12.2011 Nr. 7
Dienstag 27.12.2011 Nr. 8
Mittwoch 28.12.2011 Nr. 9
Donnerstag 29.12.2011 Nr. 10
Freitag 30.12.2011 Nr. 11
Samstag 31.12.2011 Nr. 12
Sonntag 1.1.2012 Nr. 13
Montag 2.1.2012 Nr. 14
Dienstag 3.1.2012 Nr. 15
Mittwoch 4.1.2012 Nr. 16
Donnerstag 5.1.2012 Nr. 17
Freitag 6.1.2012 Nr. 18
Samstag 7.1.2012 Nr. 19
Sonntag 8.1.2012 Nr. 20
Montag 9.1.2012 Nr. 21
Dienstag 10.1.2012 Nr. 22
Mittwoch 11.1.2012 Nr. 23
Donnerstag 12.1.2012 Nr. 24
Freitag 13.1.2012 Nr. 25
Samstag 14.1.2012 Nr. 26
Sonntag 15.1.2012 Nr. 27
Montag 16.1.2012 Nr. 1
Dienstag 17.1.2012 Nr. 2
Mittwoch 18.1.2012 Nr. 3
Donnerstag 19.1.2012 Nr. 4
1  Apotheke  

im Bahnhof-Center  

Gebhardtstr. 2  
90762 Fürth, 74 96 74

2  Hirsch-Apotheke 
Rudolf-Breitscheid-Str. 1 
90762 Fürth, 77 49 26

3  West-Apotheke 
Komotauer Str. 45 
90766 Fürth, 73 18 54

4  Apotheke am Kieselbühl  
Hansastr. 5  
90766 Fürth, 73 10 53

5  Kreuz-Apotheke 
Schwabacher Str. 25 
90762 Fürth, 74 87 60

6  Bavaria-Apotheke 
Schwabacher Str. 155 
90763 Fürth, 71 24 91

7  Adler-Apotheke 
Theodor-Heuss-Str. 2  
90765 Fürth-Stadeln, 

 97 68 56 90
7  Euromed-Apotheke 

Europaallee 1 
90763 Fürth, 376 67 20

8  Jakobinen-Apotheke 
Nürnberger Str. 67 
90762 Fürth, 70 68 67

8  Apotheke zur  
grünen Schlange  
Kapellenplatz 1  
90768 Fürth-Burgfarrnbach,  
75 17 41

9  Berolina-Apotheke 
Königstr. 134 
90762 Fürth, 77 26 18

10  Mohren-Apotheke 
Königstr. 82 
90762 Fürth, 77 01 96

11  Apotheke am Prater 
Erlanger Str. 63  
90765 Fürth, 790 69 31

12  Fichten-Apotheke 
Schwabacher Str. 85 
90763 Fürth, 77 40 50

12  Frosch-Apotheke 
Vacher Str. 462  
90768 Fürth-Vach, 765 86 38

13  ABF-Apotheke  
Königswarterstraße  
Königswarterstr. 18  
90762 Fürth, 97 71 50

14  Kleeblatt-Apotheke 
Hirschenstr. 1 
90762 Fürth,780 65 65

15  St.-Pauls-Apotheke 
Amalienstr. 57 
90763 Fürth, 77 14 83

16  Apotheke im City-Center 
Alexanderstr. 9 – 11  
90762 Fürth, 749 80 44

17  Medicon Apotheke 
Schwabacher Straße 46 
90762 Fürth, 376 56 60

18 Schwanen-Apotheke 
Erlanger Str. 11 
90765 Fürth, 790 73 50

19  Billing-Apotheke 

Billinganlage 3 
90766 Fürth, 73 14 70

20  Dürer-Apotheke 
Riemenschneiderstr. 5 
90766 Fürth, 73 54 00

21  Süd-Apotheke  
Flößaustr./Ecke Hätznerstr. 2 
90763 Fürth, 71 37 38

22  ABF-Apotheke  
Breitscheidstraße  
Rudolf-Breitscheid-Str. 41  
90762 Fürth, 77 33 36

23  Altstadt-Apotheke 
Geleitsgasse 6/ Grüner Markt 
90762 Fürth, 77 96 82

24 Friedrich-Apotheke 
Friedrichstr. 12 
90762 Fürth, 77 16 25

25  Alpha-Apotheke 
Schwabacher Str. 265  
(Kalbsiedlung)  
90763 Fürth, 971 22 38

26  Ronhof-Apotheke 
Ronhofer Weg 16  
90765 Fürth, 790 77 00

26  Apotheke am Stadtwald 
Heilstättenstr. 103  
(Oberfürberg)  
90768 Fürth, 72 27 45

27  Aesculap-Apotheke 
Waldstr. 36  
90763 Fürth, 766 83 20

Tagesaktuelle Änderungen unter: 
www.blak.de 


